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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 

1. Geltung der AGB  
 Für sämtliche von uns abgeschlossenen Verträge gelten aus-

schließlich unsere AGB. An abweichende AGB unserer Käu-
fer oder sonstiger Vertragspartner  sind wir nur gebunden, 
wenn wir ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
Diese Bedingungen gelten spätestens mit der Empfangnahme 
der Ware als angenommen. Sie gelten auch dann, wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender Bedingungen des Kunden die 
Lieferung vorbehaltlos ausführen. 

 
2. Vertragsschluß, Schriftform  

a) Unsere Angebote sind freibleibend. Ein Vertragsschluß 
kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung 
zustande.  

b) Nebenabreden sowie Änderungen und Ergänzungen des 
Vertrages sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bes-
tätigt haben.  

 
3. Preise  

a) Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der am Tag der 
Rechnungsstellung gültigen Mehrwertsteuer.  

b) Liegen zwischen Vertragsschluß und dem für die gesamte 
Lieferung oder Teile derselben vorgesehenen Liefertermin 
mehr als sechs Wochen und erhöhen sich nach dem Ver-
tragsschluß aus nicht von uns zu vertretenden Gründen 
Aufwendungen, die wir im Zusammenhang mit der Liefe-
rung tätigen müssen, sind wir berechtigt, die anfallenden 
Mehrkosten von unseren Kunden zusätzlich zu dem Ver-
tragspreis zu verlangen. Dies gilt unabhängig davon, ob 
solche Mehrkosten auf gesetzlichen oder sonstigen Be-
stimmungen und/oder tatsächlichen Gegebenheiten beru-
hen. Zu den zu Lasten unseres Kunden gehenden Aufwen-
dungen nach Satz 1 gehören insbesondere Ausfuhr- und 
Einfuhrabgaben wie z. B. Zölle und Abschöpfungsbeiträge 
sowie Steuern, Lagerkosten, Frachtkosten, Versandspesen, 
Versicherungsprämien und dergleichen.  

 
4. Zahlungsbedingungen 

a) Die Zahlung durch den Kunden hat innerhalb von 14 Ta-
gen nach Rechnungserhalt, spätestens jedoch 30 Tage 
nach Lieferung ohne jeden Abzug in bar oder durch für 
uns kostenfreie Überweisung an uns zu erfolgen. Die 
Hergabe von Wechseln und von Schecks, die unserer 
vorherigen Zustimmung bedarf, gilt erst mit deren voll-
ständiger Einlösung als Erfüllung.  

b) Kommt der Kunde aus von ihm zu vertretenden Gründen 
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht vertragsgemäß 
nach oder stellt er seine Zahlungen ein, so sind wir be-
rechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen. 

 
5.  Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 

Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung von Zahlungen ist 
nur zulässig bei von uns anerkannten oder rechtskräftig festge-
stellten Gegenansprüchen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht 
dem Kunden außerdem nur insoweit zu, als sein Gegenan-
spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
6. Verzug des Kunden  

a) Im Falle des Verzuges des Kunden sind wir unbeschadet 
weitergehender Rechte berechtigt, weitere Teillieferungen 
sowie Lieferungen aus anderen Verträgen von einer Si-
cherheitsleistung des Kunden abhängig zu machen.  

b) Für die Höhe des Verzugszinses gilt die gesetzliche Rege-
lung. 

 
7. Lieferfristen und Liefergewichte/Gewichtsabweichungen  

a) Vereinbarte Lieferfristen und Liefergewichte sind nur un-
gefähr zu verstehen, es sei denn, sie werden von uns aus-
drücklich als fest vereinbart bestätigt. Sind Lieferfristen 
und Liefergewichte nach Satz 1 nur ungefähr zu verstehen, 
so können wir Lieferfristen um bis zu zwei Wochen über-
schreiten und von Liefergewichten um bis zu 10 % nach 
oben oder unten abweichen.  

b) Das von uns bei der Ablieferung angegebene Gewicht ist 
maßgebend. Der Kunde kann jedoch auf seine Kosten eine 
Verwägung verlangen. Gewichtsabweichungen können 
nur innerhalb von drei Tagen nach Ablieferung der Ware 
gerügt werden. Der Kunde hat uns eine unverzügliche Ü-
berprüfung der Gewichtsabweichung zu ermöglichen.  

 

8. Teillieferungen  
a) Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang be-

rechtigt, insbesondere dann, wenn die Teillieferungen für 
den Käufer selbständig verwendbar sind und kein festes 
Lieferdatum für die Gesamtlieferung vereinbart wurde. 

b) Bei Teillieferungen gilt jede Lieferung als gesondertes 
Geschäft. Eine mangelhafte oder verspätete Lieferung hat 
keinen Einfluß auf bereits ausgeführte oder noch ausste-
hende Teillieferungen. Soweit die Teilleistung kein Inte-
resse für ihn hat, ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag im 
ganzen zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nicht-
erfüllung des ganzen Vertrages zu verlangen.  

 
9. Abruf  

Ruft der Kunde bei Lieferung auf Abruf die Ware nicht inner-
halb der vereinbarten Frist oder, wenn keine Frist vereinbart 
ist, innerhalb von 6 Monaten seit Vertragsabschluß ab, so 
können wir dem Kunden eine angemessene Nachfrist zum Ab-
ruf setzen und nach deren fruchtlosen Ablauf von dem Vertrag 
zurücktreten. Wir haben ferner das Recht, die betreffende Wa-
re zu hinterlegen oder im Wege des Selbsthilfeverkaufs zu 
verwerten. Falls der Kunde den verzögerten oder unterbliebe-
nen Abruf der Lieferung zu vertreten hat, können wir unter 
den Voraussetzungen des vorstehenden Satz 1 außerdem 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.  

 
10. Annahmeverzug 

a) Soweit der Kunde den Annahmeverzug zu vertreten hat, 
sind wir nach erfolgloser Bestimmung einer angemesse-
nen Frist unbeschadet des Nachweises eines höheren 
Schadens berechtigt, Schadensersatz statt der Leistung in 
Höhe von 25 % der Kaufsumme der nicht abgenomme-
nen Lieferung zu verlangen. Dem Kunden bleibt der 
Nachweis vorbehalten, daß uns kein oder nur ein geringe-
rer Schaden entstanden ist. Wir können die Lieferung der 
nicht rechtzeitig abgenommenen Teilmengen ablehnen, 
ohne daß dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im üb-
rigen berührt wird.  

b) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, sind wir berech-
tigt, etwaige Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen 

 

11. Versand/Gefahrübergang  
a) Sofern wir Ware versenden, geschieht dies auf Rechnung 

des Kunden. Dasselbe gilt, wenn wir eine Versandvor-
schrift des Kunden befolgen. 

b) Die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des zu-
fälligen Untergangs geht mit der Übergabe der Ware an 
die Transportperson auf den Kunden über. Dasselbe gilt 
bei einem Transport durch unsere Leute beim Beginn des 
Transportes und bei einer Abholung der Ware durch Leute 
des Kunden mit der Übergabe der Ware an diese.  

 

12. Selbstbelieferung  

Zur Lieferung sind wir nur vorbehaltlich der richtigen, voll-
ständigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung verpflichtet: 
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dies gilt auch für die Belieferung mit den zur Herstellung der 
Ware erforderlichen Roh- und Hilfsstoffen.  

 
13. Gewährleistung  

a) Aufgrund öffentlicher Äußerungen durch uns, den Her-
steller oder dessen Gehilfen haften wir nicht, wenn und 
soweit der Käufer nicht nachweisen kann, daß die Aussa-
gen seine Kaufentscheidung beeinflußt haben, wenn wir 
die Äußerungen nicht kannten und nicht kennen mußten 
oder die Aussage im Zeitpunkt der Kaufentscheidung be-
reits berichtigt war.  

 
b) Eine nur unerhebliche Minderung des Wertes oder der 

Tauglichkeit der Sache begründet keinen Mangel. Uner-
heblichkeit liegt insbesondere bei geringfügigen Abwei-
chungen in Form und Farbe, Gewicht sowie dann vor, 
wenn der Fehler in Kürze von selbst verschwindet oder 
vom Käufer selbst mit ganz unerheblichem Aufwand be-
seitigt werden kann. Unerheblichkeit liegt auch bei in-
nerhalb der handelsüblichen Grenzen liegenden Abwei-
chungen vor. 

 
c) Verlangt der Käufer wegen eines Mangels Nacherfül-

lung, so können wir nach unserer Wahl den Mangel 
selbst beseitigen oder eine mangelfreie Sache als Ersatz 
liefern. Das Recht des Käufers, bei Fehlschlagen der 
Nacherfüllung zu mindern oder vom Vertrag zurückzu-
treten bleibt unberührt. Für Schadens- und Aufwen-
dungsersatzansprüche aufgrund von Mängeln gilt nach-
folgende Ziffer 14.  

 
d)  Offensichtliche Mängel sind uns innerhalb von 3 Tagen 

nach Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Dies gilt in 
gleicher Weise für offensichtliche Transportschäden, 
und zwar auch dann, wenn wir für den Transport nicht 
verantwortlich sind. Unterläßt der Käufer die rechtzeiti-
ge Anzeige, gilt dies als vorbehaltlose Genehmigung der 
Ware. 

 
e) Im kaufmännischen Verkehr hat der Käufer die Ware un-

verzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen nach 
Empfang zu untersuchen und uns etwaige Beanstandun-
gen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Unterläßt der 
Käufer die Anzeige, so gilt dies als vorbehaltlose Ge-
nehmigung. Die Gewährleistung für verdeckte Mängel, 
die trotz sorgfältiger Untersuchung innerhalb der Frist 
von drei Tagen nicht zu erkennen waren, ist ausgeschlos-
sen, wenn der Käufer diese nicht unverzüglich nach Ent-
deckung schriftlich rügt. 

 
f) Im übrigen sind Gewährleistungsansprüche ausgeschlos-

sen, wenn infolge von Weiterversand oder Be- bzw. Ver-
arbeitung der von uns gelieferten Ware oder ähnlichem 
unsererseits nicht mehr geprüft werden kann, ob ein Man-
gel der Ware tatsächlich vorliegt. 

 
g) Beruht der Mangel auf einer Lieferung oder Leistung eines 

Dritten an uns, so kann der Käufer nur verlangen, daß ihm 
unsere Gewährleistungs- und/oder Schadensersatzansprü-
che gegen den Dritten abgetreten werden. Nur wenn die 
vorherige, gerichtliche Inanspruchnahme des Dritten durch 
den Käufer fehlschlägt, kann uns der Käufer gemäß den 
vorstehenden Regelungen in Anspruch nehmen.  

 
h) Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem 

unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar. 
 
i) §§ 478, 479 BGB bleiben unberührt. 
 

j) Die zur Nacherfüllung erforderlichen Transportkosten tra-
gen wir nur insoweit, wie sie für eine Nacherfüllung am 
vereinbarten Lieferort anfallen.  

 
14. Haftung  
 Wir haften lediglich nach Maßgabe der folgenden Bestim-

mungen:  
 

a) Wir haften für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Ver-
halten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter und leiten-
den Angestellten.  

 
b) Jegliche Schadensersatzansprüche – gleich aus welchem 

Rechtsgrund – aufgrund leicht fahrlässiger Verletzung 
nicht wesentlicher Vertragspflichten durch unsere Orga-
ne, gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und 
einfachen Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen. 

 
Vorstehender Satz 1 gilt entsprechend für den Fall der 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung nicht we-
sentlicher Vertragspflichten durch unsere einfachen Erfül-
lungsgehilfen.  
 

c) Im Falle einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten durch unsere Organe, gesetzlichen Ver-
treter, leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsge-
hilfen haften wir unter jedem rechtlichen Gesichtspunkt 
lediglich für vertragstypische, voraussehbare Schäden und 
nicht für entfernte Folgeschäden 

 
 Vorstehender Satz 1 gilt entsprechend für den Fall der 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung von we-
sentlichen Vertragspflichten durch unsere einfachen Erfül-
lungsgehilfen.  

 
d) Alle weitergehenden vertraglichen oder außervertraglichen 

Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen.  
 
e) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, die Haf-

tung für Schäden aus der schuldhaften Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie die Vor-
schrift des § 444 BGB und die Haftung aus sonstigen Ga-
rantien bleibt von den vorstehenden Regelungen unbe-
rührt.  

 
f) Der Käufer haftet uns für sämtliche Schäden, welche aus 

der Verletzung von Mitwirkungspflichten entstehen. 
 
15. Verjährung 
 

a) Die Ansprüche des Käufers wegen Mängeln verjähren in 
einem Jahr nach Ablieferung der Kaufsache. Die §§ 478, 
479 BGB bleiben von dieser Regelung unberührt. 

 
b) Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz aus anderen 

Rechtsgründen verjähren in 18 Monaten. Für den Verjäh-
rungsbeginn gilt § 199 Abs. 1 und Abs. 3 BGB. 

 
c) Soweit wir nach vorstehender Ziffer 14 für grobes Ver-

schulden, Schäden aus der schuldhaften Verletzung des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit und für über-
nommene Garantien sowie nach dem Produkthaftungsge-
setz haften, gelten die gesetzlichen Verjährungsregelun-
gen. 

 
16. Eigentumsvorbehalt 

a) Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur Bezahlung aller 
unserer bestehenden und künftigen Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer, einschließlich etwa 
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entstandener Nebenforderungen und Kontokorrentsalden, 
in unserem Eigentum.  

 
b) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im Rahmen 

des ordentlichen Geschäftsganges zu verwenden, zu ver-
mischen oder zu be- und verarbeiten. Die Be- und Verar-
beitung der Ware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne 
von § 950 BGB.  

 
Bei einer Verbindung oder Vermischung mit uns nicht ge-
hörenden Sachen werden wir Miteigentümer in unmittel-
barer oder entsprechender Anwendung der §§ 947, 948 
BGB, und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehalts-
ware zu dem Wert der anderen verarbeiteten Ware im 
Zeitpunkt der Verarbeitung. Für den Fall, daß die Verbin-
dung oder Vermischung in der Weise erfolgt, daß die Sa-
che des Käufers als Hauptsache anzusehen ist, wird bereits 
jetzt vereinbart, daß der Käufer uns anteilsmäßig entspre-
chend dem vorgenannten Wertverhältnis Allein- oder Mit-
eigentum überträgt. Die Gegenstände, an denen wir nach 
den vorstehenden Bestimmungen Allein- oder Miteigen-
tum erwerben, verwahrt der Kunde für uns unentgeltlich, 
Ansprüche gegen uns erwachsen ihm weder aus der Ver-
mischung noch aus der Verarbeitung noch aus der Ver-
wahrung.  
 
Für die durch Verbindung oder Vermischung entstehende 
neue Sache gilt im übrigen das gleiche wie für die Vorbe-
haltsware. Unter der Bedingung der vollständigen Zahlung 
nach Buchstabe  a) wird die neue Ware bzw. unser Mitei-
gentumsanteil an den Käufer übereignet. 
 

c) Der Käufer ist berechtigt, die Ware und die aus ihrer Ver-
arbeitung entstandenen Gegenstände im ordentlichen Ge-
schäftsgang unter Eigentumsvorbehalt weiter zu veräu-
ßern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen der 
Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderungen sind 
unzulässig.  

 
Der Kunde tritt bereits jetzt alle Forderungen aus der Ver-
äußerung von Vorbehaltsware einschließlich der gemäß 
Buchstabe b) in unserem Eigentum stehenden Sachen mit 
allen Neben- und Sicherungsrechten sowie Saldoforderun-
gen im Rahmen eines Kontokorrents in Höhe unserer For-
derungen als Sicherheit für alle unsere in Buchstabe a) be-
zeichneten Forderungen ab. Wir nehmen die Abtretung an. 
 
Bei der Veräußerung von Ware, an der wir Miteigentum 
haben, beschränkt sich die Abtretung auf den Teil der For-
derung, der unserem Miteigentumsanteil entspricht. Wird 
Vorbehaltsware zusammen mit Sachen, die nicht unser Ei-
gentum sind, zu einem Gesamtpreis veräußert, beschränkt 
sich die Abtretung auf den anteiligen Betrag unserer 
Rechnung einschließlich Umsatzsteuer für die mitveräu-
ßerte Vorbehaltsware. Die vorstehende Regelung gilt ent-
sprechend für die Werklohnforderung, wenn der Kunde 
die Vorbehaltsware zur Erfüllung eines Werk- oder Werk-
lieferungsvertrages verwendet.  
 

d) Die Befugnis zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
ist ausgeschlossen, wenn die Abnehmer des Käufers die 
Abtretung der gegen sie gerichteten Forderungen ausge-
schlossen haben. Der Käufer hat gegenüber seinen Ver-
tragspartnern die Aufrechnung und das Zurückbehal-
tungsrecht in gesetzlich zulässigem Umfang auszuschlie-
ßen. Auf unser Verlangen ist der Kunde jederzeit ver-
pflichtet, uns die Schuldner der an uns abgetretenen For-
derungen sowie deren Anschriften mitzuteilen.  

 

e) Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware sowie die-
jenigen Sachen, an denen wir nach den vorstehenden Be-
stimmungen Allein- oder Miteigentum erwerben, pfleg-
lich und sorgsam zu behandeln und für uns kostenlos zu 
verwahren. Er hat sie gegen übliche Gefahren zu versi-
chern und tritt hiermit Entschädigungsansprüche gegen-
über Versicherern oder sonstigen Ersatzpflichtigen in 
Höhe des Rechnungsbetrages an uns ab. Wir nehmen die 
Abtretung an. 

 
f) Der Kunde ist ferner verpflichtet, uns jede Beeinträchti-

gung oder Gefährdung unserer Rechte an der in unserem 
Eigentum stehenden Ware, insbesondere durch Pfändun-
gen oder sonstige Eingriffe Dritter, unverzüglich mitzutei-
len und alle keinen Aufschub duldenden Sicherungsmaß-
nahmen einstweilen zu treffen. Die uns durch die Gel-
tendmachung unseres Eigentums und unserer Rechte an 
den Forderungen entstehenden Kosten hat der Käufer uns 
zu erstatten. 

 
g) Der Käufer bleibt zur Einziehung der Forderungen er-

mächtigt, unbeschadet unserer Befugnis, die Forderungen 
ebenfalls einzuziehen. Andere Verfügungen über die in 
unserem Eigentum stehende Ware sowie die an uns abge-
tretenen Forderungen darf der Kunde nur mit unserer vor-
herigen schriftlichen Zustimmung vornehmen. Wir werden 
die Ermächtigung zur Verfügung bzw. Einziehung nur wi-
derrufen, wenn der Kunde mit einer Zahlung uns gegen-
über in Verzug gerät, seine Verpflichtungen uns gegen-
über aus dem Eigentumsvorbehalt nicht nur unerheblich 
verletzt, das Insolvenz- oder Gesamtvollstreckungs- bzw. 
Vergleichsverfahren über sein Vermögen beantragt oder 
eröffnet wird oder sonst eine wesentliche Verschlechte-
rung in den Vermögensverhältnissen des Käufers eintritt.  

 
Der Käufer hat eingegangene Beträge sofort an uns wei-
terzuleiten, soweit unsere Forderungen fällig sind, ande-
renfalls aber diese Beträge gesondert für uns zu verwah-
ren. 
 

h) Haben wir die Ermächtigung gemäß vorstehendem Buch-
staben g) widerrufen, ist der Kunde auf unser Verlangen 
verpflichtet, alle in unserem Eigentum stehenden Waren, 
sowie die Abnehmer, an die er solche Ware veräußert hat, 
mitzuteilen, uns unter Ausschluß jedweden Zurückbehal-
tungsrechts die Inbesitznahme insbesondere die Rück-
nahme der in unserem Eigentum stehenden Ware zu er-
möglichen, die Abtretung der uns abgetretenen Forderun-
gen seinen Abnehmern anzuzeigen und uns alle zur 
Durchsetzung unserer Ansprüche erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und die hierfür erforderlichen Unterla-
gen herauszugeben.  

 
i) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere  

bei Zahlungsverzug, ist der Käufer verpflichtet, die Ware 
auf unser Verlangen zurückzugeben. Soweit wir die Ware 
nach Satz 1 zurücknehmen oder pfänden, liegt darin kein 
Rücktritt vom Vertrag. Im Fall der Rücknahme sind wir 
berechtigt, die Gegenstände nach vorheriger Androhung 
und angemessener Fristsetzung nach freier Verfügung 
bestmöglich zu verwerten. Der Verwertungserlös wird 
nach Abzug angemessener Verwertungskosten auf unsere 
Ansprüche angerechnet.  

 
j) Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten 

die gesicherten Forderungen um mehr als 20 %, werden 
wir insoweit auf Verlangen des Käufer nach unserer Wahl 
Sicherheiten freigeben.  
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17. Erfüllungsort  

Erfüllungsort für sämtliche beiderseitigen Verpflichtungen aus 
dem Kaufvertrag ist Hamburg.  
 

18. Gerichtsstand  
 Bei Verträgen mit Kaufleuten ist Gerichtsstand für alle Ausei-

nandersetzungen über den Abschluß des Vertrages sowie die 
sich wechselseitig aus diesem ergebenden Ansprüche, auch 
bei Käufern, die in der Bundesrepublik Deutschland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand haben, Hamburg; wir sind jedoch 
auch berechtigt, an dem Sitz des Käufers zu klagen.  

 
Bei Verträgen mit Kaufleuten sind Rechtsstreitigkeiten nach 
unserer Wahl entweder durch das ordentliche Gericht gemäß 
vorstehender Gerichtsstandsvereinbarung oder durch die 
Hamburger Freundschaftliche Arbitrage gemäß § 20 der 
Platzusancen für den Hamburgischen Warenhandel zu ent-
scheiden. Vorstehendes Wahlrecht steht uns auch zu, wenn der 
Kunde Ansprüche gegen uns geltend machen will. Wir werden 
das Wahlrecht binnen 14 Tagen nach Erhalt der schriftlichen 
Aufforderung des Käufer ausüben, anderenfalls das Wahlrecht 
auf diesen übergeht.  
 
Bei Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl berechtigt zu 
verlangen, daß die Feststellungen über die Beschaffenheit der 
Ware nach dem „Regulativ für Qualitätsfeststellungen durch 
Sachverständige“, von der Handelskammer Hamburg be-
kanntgemacht am 12. April 1911, erfolgen.  

 
19. Anzuwendendes Recht  
 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land unter Ausschluß der Anwendung der Haager einheitli-
chen Kaufgesetze und des Internationalen Kaufrechts gemäß 
Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über 
Verträge über den internationalen Warenkauf.  


